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Hinweise zur Entnahme von Mundschleimhautabstrichen 
 

Im folgenden Abschnitt finden Sie die Vorgehensweise für die Probenentnahme zum 

Zwecke einer Abstammungsuntersuchung. 

 

• Beigefügte Niederschrift über die Probenentnahme (Kontrolle des 

Personalausweises/Reisepasses/Geburtsurkunde) in Gegenwart des Probanden 

sorgfältig und vollständig ausfüllen. Sowohl der Proband als auch die Proben 

entnehmende Person müssen den Niederschriftsbogen unterschreiben (bei 

minderjährigen Kindern bitte der/die Sorgeberechtigten) und die Proben 

entnehmende Person muss den Bogen mit Stempel versehen. Zur 

Identitätssicherung sollte von dem Probanden ein Lichtbild angefertigt werden. 

 

• Abnahme eines Fingerabdrucks des linken Daumens des Probanden (bei Kindern 

linker Fuß) 

 

• Anfertigung von Kopien des Personalausweises/Reisepasses bzw. Geburtsurkunde 

 

• Entnahmegefäß eindeutig mit Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum des 

Probanden beschriften (Wattestieltupfer und Röhrchen). 

 

• Etwa 15-20 x kräftig mit dem Tupfer an der Wangeninnenseite entlangreiben (unter 

leichtem Drehen). Wattestieltupfer ca. 2 h bei Raumtemperatur an einem sauberen 

Ort trocknen lassen und anschließend die Tupfer wieder in die entsprechende 

Umhüllung stecken. Bitte 2 Tupfer pro Person entnehmen. 

 

• Versendung der Röhrchen zusammen mit den Niederschriften und den 

entsprechenden Kopien im beigefügten Beutel über den normalen Postweg. 

 

• Die Rechnung (2-fach) für die Probenentnahme senden Sie bitte an uns. 


